
Arbeitshilfe 

Lieferengpass:  
Ausnahmeregelungen bei der Rezeptbelieferung nach SGB V

Aut simile: 
Nach Rücksprache mit dem Arzt darf ein  

pharmakologisch-therapeutisch vergleich- 
bares Arzneimittel abgegeben werden,  

wenn weder das abzugebende noch ein  
wirkstoffgleiches Arzneimittel vorrätig oder  

lieferbar ist. Dies gilt auch für Verordnungen 
mit gesetztem Aut-idem-Kreuz. 

Wichtig: Dokumentation der Rücksprache  
auf dem Rezept (+ Unterschrift/Kürzel)!

Tipp: Äquivalenzdosistabellen der AMK  
unter meindap.de/aut-simile 

Abgabe nach Rahmenvertrag

Abgabe des aut-idem-fähigen, vorrätigen Arzneimittels, das 
nach Abgaberangfolge als Erstes abgegeben werden kann 
} Aufdruck Sonder-PZN Akutversorgung + Faktor 5 bzw. 6#

Abgabe eines wirkstoffgleichen* Arzneimittels möglich  
(je nach Einzelfall abwägen) } Kennzeichnung siehe Seite 2

Bestellung + Abgabe des aut-idem-fähigen Arzneimittels, das 
nach Abgaberangfolge als Erstes abgegeben werden kann  
} Aufdruck Sonder-PZN Akutversorgung + Faktor 5 bzw. 6#

Bestellung + Abgabe eines wirkstoffgleichen* Arzneimittels 
möglich } Kennzeichnung siehe Seite 2

Bestellung + Abgabe nach Rahmenvertrag

Aut idem: 
Rabattarzneimittel oder eines der vier preisgünstigsten  

Arzneimittel bzw. preisgünstiger Import vorrätig?

Aut idem: 
Anderes aut-idem-fähiges Arzneimittel vorrätig?

Aut idem:  
Anderes aut-idem-fähiges Arzneimittel lieferbar?

Anderes wirkstoffgleiches* Arzneimittel vorrätig?

Anderes wirkstoffgleiches* Arzneimittel lieferbar?

Aut idem: 
Rabattarzneimittel oder eines der vier preisgünstigsten  

Arzneimittel bzw. preisgünstiger Import lieferbar?

nein

nein

nein

nein

nein

ja}

ja}

ja}

ja}

ja}

ja} nein }

Wichtig: Die Regelungen sind zeitlich begrenzt! Die Sonderregelungen gemäß § 423 SGB V gelten bis zum 31.07.2023. Retaxationen  
sind bei Anwendung der Ausnahmeregelungen nicht zulässig!                                                                     ** Gilt nicht für Substitutionsmittel

Arzneimittelverordnung (ohne Aut-idem-Kreuz) * Folgende Abweichungen von den  
Aut-idem-Kriterien sind bei der Abgabe  
eines wirkstoffgleichen Arzneimittels  
erlaubt:

• Packungsgröße, auch mit einer Über- 
schreitung der nach der Packungsgrößen-
verordnung definierten Messzahl**

• Packungsanzahl**

• Entnahme von Teilmengen aus Fertig- 
arzneimittelpackungen, wenn die abzuge-
bende Packungsgröße nicht lieferbar ist,

• Wirkstärke, sofern keine Pharmazeutischen  
Bedenken bestehen**

Wichtig: Die verordnete Wirkstoffmenge  
darf nicht überschritten werden!
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Fortsetzung �



Arbeitshilfe 

Lieferengpass:  
Bedruckung der Rezepte nach der Vereinbarung zur technischen Umsetzung  

der Ausnahmeregelungen nach SGB V

Packungsgröße

Abgabe anderer Packungsgröße##,  
z. B. 75 St. statt 100 St. 

Sonder-PZN 02567024 und Faktor 5/6  
(Akutversorgung)#+ alle PZN zeilenweise

Entnahme von Teilmengen##,  
z. B. Abgabe von 50 St. aus einer  

100-St.-Packung

• Erste Abgabe: Sonder-PZN 06461127  
(Erstabgabe einer Teilmenge) + vollständiger 
Preis der Arzneimittelpackung + Zuzahlung

• Weitere Abgaben von Teilmengen:  
Sonder-PZN 06461133 (weitere Teilmengen- 

abgabe) + Vergütung von  
5,80 € + MwSt. + 5 € Zuzahlung

• Verordnete Packungsgröße nicht vorrätig  
oder nicht lieferbar

• Verordnete Packungsgröße  
nicht lieferbar

Packungsanzahl

Stückelung mit mehreren Packungen##,  
z. B. 2 x 50 St. statt 1 x 100 St.

Sonder-PZN 02567024 und Faktor 5/6  
(Akutversorgung)#

Sonder-PZN 02567024 und Faktor 5/6  
(Akutversorgung)#

Abgabe einer anderen Wirkstärke##,  
z. B. 200 St. à 5 mg statt 100 St. à 10 mg

Wirkstärke

• Arzneimittel in der verordneten Wirkstärke 
nicht vorrätig oder nicht lieferbar

• Es bestehen keine  
Pharmazeutischen Bedenken.

• Verordnete Packungsgröße/-anzahl  
nicht vorrätig oder nicht lieferbar

Abweichen von den Aut-idem-Kriterien bei der Abgabe eines wirkstoffgleichen Arzneimittels hinsichtlich

Hinweise: Händisch aufgetragene Sonder-PZN müssen maschinenlesbar sein. Es müssen immer die PZN der tatsächlich abgegebenen Arzneimittel aufgetragen werden.  
Die Sonderregelungen gelten nur für Abgaben an Patienten, nicht für Belieferungen im Sprechstundenbedarf. Es gilt weiterhin das Wirtschaftlichkeitsgebot. 

Aut-simile: Muss ein pharmakologisch-therapeutisch vergleichbares Arzneimittel abgegeben oder vom Aut-idem-Kreuz abgewichen werden, so ist die Rücksprache mit dem Arzt auf dem  
Rezept zu dokumentieren sowie die Sonder-PZN 02567024 und Faktor 5/6 (Akutversorgung) aufzudrucken. 
#  Ein Vermerk auf dem Rezept („Lieferengpas)“) wird in der Vereinbarung zur technischen Umsetzung zwischen GKV-Spitzenverband und dem Deutschen Apothekerverband nicht 

gefordert. Bitte erkundigen Sie sich aber bei Ihrem zuständigen Landesapothekerverband, ob in Ihrem Bundesland ggf. abweichende Regelungen dazu existieren. 
## Die verordnete Gesamtmenge des Wirkstoffs darf dabei nicht überschritten werden.
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